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INHALT DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
(Darstellung gemäß Baugesetzbuch und Planzeichenverordnung) 

 
ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 (2) Nr. 1 BauGB) 

 
 

Wohnbaufläche 

 
 

Gemischte Bauflächen 

 
 

Sondergebiet mit Zweckbestimmung 
1   Lebensmittelmarkt 

 
FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF (§ 5 (2) Nr. 2 BauGB) 

 
 

Flächen für den Gemeinbedarf 

  Einrichtungen und Anlagen: 

 
 

Kindergarten 

 
 

S Sporthalle 

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN 
HAUPTVERKEHRSZÜGE (§ 5 (2) Nr. 3 u. (4) BauGB) 

 
 

überörtliche Hauptverkehrsstraßen 

 
 

sonstige und örtliche Hauptverkehrsstraße 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN (§ 5 (2) Nr. 4 u. (4) BauGB 

 
 

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 

 
 

Regenrückhaltebecken 

 
GRÜNFLÄCHEN (§ 5 (2) Nr. 5 u. (4) BauGB) 

 

 
Grünflächen 

  Zweckbestimmung: 

 

 
Festwiese 

 

 
Friedhof 

 
WASSERFLÄCHEN (§ 5 (2) Nr. 7 BauGB) 

 
 

Wasserfläche 

 
FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR WALD (§ 5 (2) Nr. 9 a, b BauGB) 

 
 

Flächen für Landwirtschaft 

 



SONSTIGE PLANZEICHEN 

 
 

Abgrenzung der Änderungsbereiche 

 
NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 
 

festgesetztes Überschwemmungsgebiet 

 
 

Baudenkmal 

 
 
KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 5 Abs. 3 BauGB und § 5 Abs. 4 BauGB) 

 
1 Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe ergab für den Be-

reich A, dass keine Maßnahmen erforderlich sind, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung 
vorliegt. 
Es kann keine Garantie für die Freiheit von Kampfmitteln gegeben werden. Bei der Durchführung 
aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten. Bei Erdaushub mit außergewöhnlicher 
Verfärbung oder bei verdächtigen Gegenständen sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die Ordnungsbehörde der Gemeinde Süd-
lohn oder die Polizei zu verständigen. Bei Munitionsfunden ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe über das Ordnungsamt der Gemeinde Südlohn oder die Polizei umgehend zu ver-
ständigen. Aktuelle Informationen können bei der Ordnungsbehörde der Gemeinde Südlohn nach-
gefragt werden. 
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